
2. Ein Ehegatte, der die Nichtigkeit der Ehe bei der Eheschließung 
nicht gekannt hat, kann binnen sechs Monaten, nachdem die Ehe rechts
kräftig für nichtig erklärt ist, dem anderen Ehegatten erklären, daß es 
für ihr Verhältnis in vermögensrechtlicher Beziehung bei den Folgen der 
Nichtigkeit bewenden solle. Gibt er eine solche Erklärung ab, so findet die 
Vorschrift des Abs. 1 keine Anwendung.

§ 27 /
Schutz gutgläubiger Dritter

Einem Dritten gegenüber können aus der Nichtigkeit der Ehe Einwen
dungen gegen ein zwischen ihm und einem der Ehegatten vorgenommenes 
Rechtsgeschäft oder gegen ein zwischen ihnen ergangenes rechtskräftiges 
Urteil nur hergeleitet werden, wenn die Ehe bereits zurZeit der Vornahme 

• des Rechtsgeschäfts oder zur Zeit des Eintritts der Rechtshängigkeit für 
^nichtig erklärt oder die Nichtigkeit dem Dritten bekannt war.

E. A u f h e b u n g  d e r  E h e
/

I. Allgemeine Vorschriften
§ 28

Die Aufhebung der Ehe kann nur in den Fällen der Paragraphen 30 bis 
34 und 39 dieses Gesetzes begehrt werden.

§ 29$ ' %
Die Ehe wird durch gerichtliches Urteil aufgehoben. Sie ist mit der

Rechtskraft des Urteils ^ufgelöst.
,js

II. Aufhebungsgründe
‘ § 30

Mangel der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters
1. Ein Ehegatte kann Aufhebung der Ehe begehren, wenn er zur Zeit 

der Eheschließung oder im Falle des Paragraphen 18, Abs. 2 zur Zeit der 
Bestätigung in der Geschäftsfähigkeit beschränkt war und sein gesetzlicher 
Vertreter nicht die Einwilligung zur Eheschließung oder zur Bestätigung 
erteilt hatte. Solange der Ehe*gatte in der Geschäftsfähigkeit beschränkt 
ist, kann nur sein gesetzlicher Vertreter die Aufhebung der Ehe begehren.

2. Die Aufhebung ist ausgeschlossen, wenn der gesetzliche Vertreter 
die Ehe genehmigt oder der Ehegatte, nachdem er unbeschränkt geschäfts
fähig geworden ist, zu erkennen gegeben hat, daß er die Ehe fortsetzen 
will.

3. Verweigert der gesetzliche Vertreter die Genehmigung ohne triftige 
Grüi^e, so kann der Vormundschaftsrichter sie auf Antrag eines Ehe
gatten ersetzen.
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